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Wichtige neue Entscheidung 

 
Infektionsschutzrecht: Durchsetzbarkeit der Anforderung von Masernschutznachwei-
sen mit Zwangsmitteln 
 
§ 20 Abs. 9 Satz 1, Abs. 12 Satz 1, Abs. 13 IfSG, § 1628 Satz 1, § 1629 Abs. 1 Satz 
2 Halbsatz 1 BGB 
 
Masernschutznachweis 
Masernschutzimpfung 
Angelegenheit von erheblicher Bedeutung für das Kind 
Elterliche Sorge 
Zwangsgeldandrohung  
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 10.06.2025, Az. 20 ZB 24.2157 
 
 
 
Orientierungssatz der LAB: 

Die gegen beide Elternteile eines Kindes gerichtete Zwangsgeldandrohung hat als 

Beugemittel höchstpersönlichen Charakter. Sie muss deshalb erkennen lassen,  

welcher Elternteil ggf. in welcher Höhe zahlungspflichtig sein soll. 

 

Hinweise: 

Der vorliegende Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) be-

stätigt die Anforderungen an die Rechtmäßigkeit einer Zwangsgeldandrohung (mit 
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der die Anordnung zur Vorlage eines Nachweises über einen ausreichenden Masern-

schutz oder über eine medizinische Kontraindikation gegen die Masernschutzimp-

fung für einen Schüler durchgesetzt werden soll), die das erstinstanzliche Verwal-

tungsgericht München mit Urteil vom 18.11.2024, Az. M 26a K 24.528, juris, aufge-

stellt hat. 

Die Kläger sind Eltern eines Schülers, der nicht gegen Masern geimpft oder sonst ge-

gen Masern immun ist und für den sie bisher auch nicht den Nachweis einer medizi-

nischen Kontraindikation gegen die Masernschutzimpfung geführt haben. Die be-

klagte Stadt versuchte, die Nachweisvorlagepflicht mit einer Zwangsgeldandrohung 

durchzusetzen, die an beide Elternteile gerichtet war; dabei stellte sie klar, dass das 

Zwangsgeld bei mehreren der Nachweispflicht unterliegenden Personen nur einmal 

angedroht werde. Das erstinstanzliche Gericht hat festgestellt, dass  

- bei mehreren Handlungsverpflichteten diejenige Person anzugeben ist, gegen 

die sich die Vollstreckungsmaßnahme richten soll, wenn die geschuldete Leis-

tung, d.h. die Verpflichtung zu einem bestimmten Handeln, aus dem bestehen-

den Gesamtschuldverhältnis nur einmal zu erbringen ist, 

- eine gegen beide Elternteile gerichtete Zwangsgeldandrohung erkennen lassen 

müsse, wer bei Nichterfüllung der Handlungspflichten von der Behörde als Voll-

streckungsschuldner im Anspruch genommen werden soll, und 

- die Anordnung, dass Eltern das Zwangsgeld als Gesamtschuldner zu tragen  

haben, mit dem Wesen eines Zwangsgeldes nicht vereinbar sei 

(Orientierungssätze bei juris). 

Der BayVGH lehnte den Antrag der beklagten Stadt auf Zulassung der Berufung ge-

gen dieses Urteil ab und begründete seine Entscheidung wie folgt: 

1. Nach Ansicht des BayVGH mag es zwar sein, dass die der Zwangsgeldandro-

hung zugrundeliegende Verpflichtung, einen Nachweis über die Masernschutz-

impfung vorzulegen, bei fehlendem Einverständnis mit dieser Impfung für das 

Kind eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung i.S.d. § 1628 Satz 1 BGB 

darstellt, sodass die Entscheidung über die Impfung grundsätzlich eine gemein-

schaftliche Entscheidung beider Elternteile voraussetzt. Ob damit bei der Nach-

weisvorlagepflicht stets von einer nur gemeinschaftlich auszuübenden Pflicht aus-

zugehen sei (vgl. § 1629 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 BGB), sei zweifelhaft. Es seien 
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Konstellationen denkbar, in denen die Nachweisvorlage trotz erfolgter Masern-

schutzimpfung nicht erfolge und die Vorlagepflicht ohne weiteres durch nur einen 

sorgeberechtigten Elternteil berechtigterweise erfüllt werden könne. Auch dürfte 

die Vorlage eines Immunitätsnachweises (§ 20 Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 Alt. 1 IfSG) im 

Normalfall keine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung sein. Entscheidend 

sei indes, dass zwischen der Grundverpflichtung zur Nachweisvorlage und dem 

durch die Zwangsgeldandrohung begründeten Zwang zu unterscheiden sei. Die 

Behörde müsse nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, gegen welchen der 

Adressaten sie Zwangsmittel androhen will, wenn von mehreren Personen nur 

eine die gebotene Handlung vornehmen könne bzw. müsse. Insoweit sei aus-

schlaggebend, dass eine Zwangsgeldandrohung als Beugemittel höchstpersön-

lichen Charakter habe. 

 

2. All das habe nicht zur Folge, dass nur gegen einen Elternteil ein Zwangsgeld an-

gedroht und angewendet werden könne. Es sei nur erforderlich, die Zwangsgeld-

androhung dahingehend zu konkretisieren, wann und in welcher Höhe gegen den 

einzelnen Adressaten vorgegangen werden soll. Je nach Fallgestaltung könne es 

geboten sein, gegen jede sorgeberechtigte Person ein Zwangsgeld zu konkreti-

sieren. An welche Fallgestaltungen dabei zu denken ist und ob im vorliegenden 

Fall eine solche in Betracht kommt, bleibt offen.  

 

 

 

Kaiser 
Oberlandesanwältin 
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